
Mietshaus 
sanieren 
und mehr 
kassieren 
Der Immobilienboom heizt Konflikte im 
Wohnungsmarkt an. Erstmals gibt es eine 
Musterklage gegen Mieterhöhungen.  
Ein Überblick über die wichtigsten  Regeln 
bei Mietstreitigkeiten. 

TEXT MARTIN GERTH

D
ie Mieter des Hohenzollern-
karrees in München-
Schwabing sind kampfes-
lustig. Nach einer Moderni-
sierung des Gebäudes mit 
230 Wohnungen sollen sie 

doppelt so viel Miete zahlen. Bereits 129 von 
ihnen haben sich für eine Musterfeststel-
lungsklage gegen die Mieterhöhung beim 
Bundesamt für Justiz eintragen lassen. Der 
Mieterverein München hatte die Klage beim 
Oberlandesgericht München eingereicht. 

Musterfeststellungsklagen sind seit No-
vember vergangenen Jahres in Deutschland 
möglich. Sie werden von Verbänden, bei-
spielsweise Mietervereinen, eingereicht. Da-
für müssen sich mindestens 50 Betroffene 
finden. Ein Gericht entscheidet dann, ob ein 
Anspruch auf Schadensersatz besteht und 
wie er rechtlich begründet ist. Entscheidet 
das Gericht zugunsten der Kläger, können 
die Betroffenen ihre Ansprüche individuell 
gerichtlich durchsetzen. Bei einer Muster-

schen der Ankündigung, die Miete erhöhen 
zu wollen, und dem Beginn der Modernisie-
rung maximal sein darf. Die Musterfest -
stellungsklage könnte Klarheit schaffen. Im 
 Oktober startet das Gerichtsverfahren. 

Vermieter, die ihr Haus modernisieren 
und anschließend die Miete erhöhen wollen, 
müssen im Schreiben an die Mieter alle Bau-
maßnahmen auflisten, deren Kosten sich auf 
die Miete umlegen lassen. Zur Modernisie-
rung zählt beispielsweise alles, was hilft, 
Energie zu sparen: Heizung austauschen 
oder Fassade dämmen. Kosten für Baumaß-
nahmen, die das Mietshaus instandhalten 
sollen, lassen sich nicht auf die Miete um -
legen. Vermieter sind daher verpflichtet, die 
Kosten nachvollziehbar nach Modernisie-
rung und Instandsetzung zu trennen.

Vermieter müssen sich bei einer Mieter-
höhung wegen Modernisierung nicht die 
Zustimmung der Mieter einholen. Solange 
sie sich an die gesetzlichen Vorgaben halten, 
wird die neue Miete automatisch wirksam. n

feststellungsklage prüfen die Gerichte in den 
Einzelverfahren nur, ob die Bedingungen 
des Musterurteils erfüllt sind. 

Im Fall Hohenzollernkarree geht es da-
rum, ob der Vermieter bereits gut zwei Jahre 
vor den Baumaßnahmen eine Mieterhöhung 
nach altem Recht ankündigen durfte. Ende 
Dezember, als das Schreiben an die Mieter 
rausging, galt noch: Elf Prozent der Moder-
nisierungskosten pro Jahr darf der Vermie-
ter auf die Miete umlegen. Seit 1. Januar sind 
es nur noch acht Prozent pro Jahr und die 
Mieterhöhung ist bei drei Euro je Quadrat-
meter gedeckelt. „In diesem Fall hätte die 
neue Rechtslage gelten müssen“, sagt Beatrix 
Zurek, Vorsitzende des Mietervereins Mün-
chen. Sonst wären vor jeder Gesetzesände-
rung Mieterhöhungen auf Vorrat möglich. 

Grundsätzlich muss ein Vermieter eine 
Mieterhöhung wegen Modernisierung spä-
testens drei Monate vor Beginn der Bau -
arbeiten ankündigen. Das Gesetz schreibt 
 jedoch nicht vor, wie lang der Zeitraum zwi-
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Wärmebild Mieter wehren sich gegen höhere Mieten im gedämmten Haus

STEUERN UND RECHT

Schnellgericht

n Kamera Steht im Untermietvertrag einer Wohngemeinschaft, dass 
eine Kamera vor der Haustür angebracht sei, darf diese nicht tatsäch-
lich im Wohnungsflur montiert sein. Weigert sich der Vermieter, die 
Kamera zu entfernen, kann der Mieter fristlos kündigen (Amtsgericht 
München, 432 C 2881/19). n Autounfall Wer versucht, ein rollendes 
Auto nur mit der eigenen Körperkraft aufzuhalten, verschuldet Verlet-
zungen ganz überwiegend selbst. Die Kfz-Haftpflichtversicherung des 

Fahrzeughalters muss wegen der falschen Augenblicksentscheidung 
nur 30 Prozent des Schadens ersetzen (Oberlandesgericht Köln,  
6 U 234/18). n Kreuzfahrt Schreibt der Reiseveranstalter bei einer 
Kreuzfahrt im Kleingedruckten ein pauschales Trinkgeld von zehn 
 Euro pro Nacht und Person vor, das ohne Widerspruch gelten soll, 
 benachteiligt dies Reisende unangemessen. Die Regelung ist unwirk-
sam (Oberlandesgericht Koblenz, 2 U 1260/17). 

Testament

Spielraum für 
Auslegung  
ist begrenzt
Zwei Eheleute hatten ihr Testa-
ment zehn Jahre nach Erstellung 
ergänzt: Beim „gleichzeitigen 
Ableben“ sollten die Neffen und 
Nichten des Ehemanns erben. 
Die Eheleute starben 16 Monate 
versetzt, zuletzt die Frau. Deren 
Cousine stritt mit den Neffen 
und Nichten des Mannes ums 
Erbe. Der Bundesgerichtshof 
sah die Neffen und Nichten 
nicht als generelle Schlusserben 
an. Die Eheleute seien deutlich 
nacheinander, also nicht „gleich-
zeitig“ gestorben. So wurde die 
Cousine zur Erbin (IV ZB 30/18).

Krankenversicherung

Beamtengattin 
muss in der 
PKV bleiben
Eine Beamtengattin mit sechs 
Kindern wollte von der privaten 
in die gesetzliche Krankenver -
sicherung der Rentner (KVdR) 
wechseln. Ihr Argument: Seit 
August 2017 würden pro Kind 
drei Jahre Vorversicherungszeit 
anerkannt. Die für die KVdR nö-
tige Vorversicherungsdauer sei 
erfüllt. Das Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen entschied 
anders: Sie sei im August 2017 
älter als 55 und in den fünf 
 Jahren zuvor nicht in der GKV 
gewesen. Ihr Wechsel sei damit 
ausgeschlossen (L 5 KR 658/18).

Vermietung

Paare wohnen 
freiwillig  
zusammen
Ein Paar aus Baden-Württem-
berg wohnte gemeinsam im 
Obergeschoss eines Hauses. Die 
Frau als Eigentümerin war offi-
ziell auch Vermieterin, ihr Mann 
zahlte für die hälftige Woh-
nungsnutzung monatlich 350 
Euro Miete. Die Frau trug in der 
Steuererklärung daher Vermie-
tungsverluste für die Wohnung 
ein. Finanzamt und Finanzge-
richt Baden-Württemberg spiel-
ten aber nicht mit: Paare wohn-
ten wegen ihrer Beziehung 
zusammen, nicht wegen eines 
Mietvertrags (1 K 699/19 ).

Frau Henze, wer beruflich 
einen doppelten Haushalt 
führen muss, profitiert 
 steuerlich. Wie? 

Die Mehrkosten können 
steuerlich abgesetzt werden, 
also zum Beispiel Miete, 
 Abschreibungen auf eine 
 Eigentumswohnung oder 
Ausgaben für Familien-
heimfahrten. Als Unter-
kunftskosten berücksichtigt 
das Finanzamt maximal 
1000 Euro pro Monat. Da-
bei wird aber das gesamte 
Jahr betrachtet, sodass es 
faktisch eine Jahresgrenze 
von 12 000 Euro gibt.

Gibt es Kosten, die viele 
Steuerzahler vergessen? 

Auch Möblierung und Ein-
richtung zählen steuerlich. 
Das ist vielen nicht klar. Die 
Ausgaben müssen allerdings 
notwendig sein: Also eher 
Bett, Küchentisch und Sofa 
aus dem Einrichtungshaus 
und keine teuren Design -
klassiker. Sonst drohen 
 kritische Rückfragen.

Greift eine feste Grenze?
Nein, die 1000-Euro-Gren-
ze gilt für Möblierung und 
Einrichtung nicht, wie der 
Bundesfinanzhof jüngst 
klargestellt hat. Insofern 
kommt es darauf an, ob der 
jeweilige Finanzbeamte die 
Ausgaben für notwendig 
 erachtet. Meist sind das 
 normale Menschen, denen 
Extravaganzen fremd sind.

Steuerregeln 
für den  
Zweitwohnsitz

KARIN HENZE,  
Steuerberaterin aus Dortmund

Recht einfach

Zug um Zug
Fast jeder ärgert sich über verspätete Bahnen. Streit im Zugverkehr gibt es aber  

auch zu anderen Themen. Dann müssen Richter übernehmen.

Ausgerutscht. Im Winter 
rutschte ein 16-jähriges Mäd-
chen auf einem abschüssigen 
Teil eines Bahnsteigs aus und 
stürzte ins Gleisbett. Ein einfah-
render Zug überrollte es. Die 
junge Frau starb. Die Staatsan-
waltschaft klagte Mitarbeiter der 
Bahn und ihrer Dienstleister we-
gen fahrlässiger Tötung an. Sie 
hätten den Bahnsteig reparieren, 
von Eis befreien oder den Bahn-
hof sperren müssen. Doch das 
Landgericht Fulda wollte kein 
Verfahren eröffnen. Dass der 
Bahnsteig glatt gewesen sei, 
könne nicht belegt werden. Das 
Gefälle darauf sei zudem nicht 
die Ursache für den Sturz gewe-
sen. Die Richter am Oberlandes -
gericht Frankfurt sahen das an-
ders: Wegen Glättegefahr habe 
der Bahnsteig geräumt werden 
müssen. Dass der Dienstleister 
das tagelang nicht getan habe, 
sei den Verantwortlichen be-
kannt gewesen. Sie wüssten 

auch seit Langem, dass die ab-
schüssige Stelle gefährlich war 
und hätten sie beseitigen müs-
sen. Das Gericht musste daher 
das Verfahren gegen alle Ange-
klagten eröffnen ( 2 Ws 7/18).

Ausgefallen. Ein Mann buchte 
eine Pauschalreise nach Marok-
ko. Im Preis inbegriffen war ein 
Ticket für eine Zugfahrt zum 
Startflughafen. Doch der dafür 
avisierte Zug fiel aus, der Mann 
kam zu spät zum Flughafen. Ins 
Flugzeug durfte er nicht mehr – 
auch, weil er keinen Reisepass 
dabei hatte. Er wollte vom Reise-
veranstalter sein Geld zurück 
und Entschädigung für den ent-
gangenen Urlaub: Der ausgefal-
lene Zug sei der Grund dafür ge-
wesen, dass er seinen Urlaub 
nicht habe antreten können. Vor 
Gericht verfing das Argument 
nicht. Allein wegen des fehlen-
den Passes habe er nicht nach 
Marokko fliegen können. Der 

Mann blieb daher auf seinen 
Kosten sitzen (410 C 3837/16).

Abgesprungen. Ein Zug fuhr 
aus einem Bahnhof. Drei Ju-
gendliche wollten noch ausstei-
gen. Sie drückten die Tür auf 
und sprangen heraus. Der letzte 
fiel unglücklich und geriet mit 
dem Fuß unter das Rad des 
Waggons. Ärzte mussten den 
Fuß teilweise amputieren. Der 
damals 15-Jährige zog vor Ge-
richt und verlangte Schmerzens-
geld. Die Richter sprachen ihm 
jedoch nur einen Teil zu. Auch 
ein 15-Jähriger wisse, dass es ge-
fährlich sei, aus einem fahren-
den Zug zu springen. Der Bahn-
betreiber hingegen habe sich 
kein grobes Fehlverhalten ge-
leistet. 20 000 Euro Schmer-
zensgeld musste er trotzdem 
zahlen. Er hätte auch mit unver-
nünftigen Fahrgästen rechnen 
und die Türen besser verriegeln 
müssen ( 11 U 141/14).
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